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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 28.04.2017 

Amt: 61 - Planungsamt Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VI/636  

TOP: Integriertes Stadtentwicklungskonzept Hansestadt Stendal (2013/2014)- Konkretisierung der 
Ziele bzw. Handlungsfelder sowie Maßnahmenplanung für das Prioritätsgebiet "Stendal-
Stadtsee" (2017 bis 2025)- 
 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt.  ja X nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.  ja X nein 

Das Zweitbeschlussverlangen kann geltend gemacht werden.  ja X nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ausschuss für Stadtentwicklung am: 14.06.2017  

Haupt- und Personalausschuss am: 26.06.2017  

Stadtrat am: 10.07.2017  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro X nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

 X ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Hansestadt 
Stendal in der Fassung 2013/2014, als Fortschreibung die Konkretisierung der Ziele bzw. 
Handlungsfelder sowie die Maßnahmenplanung für das Prioritätsgebiet „Stendal – Stadtsee“ 
für den Zeitraum 2017 - 2025. 
 
 Begründung: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.02.2002 das Stadtentwicklungskonzept der 
Hansestadt Stendal beschlossen. Die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes von 
2013 / 2014 wurde 06.10.2014 vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Während im Stadtentwicklungskonzept von 2002 Ziele, Maßnahmen und 
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Handlungsempfehlungen für die Stadtteile und damaligen Ortsteile Arnim, Bindfelde, Borstel, 
Staffelde und Wahrburg aufgenommen wurden, enthält das Stadtentwicklungskonzept von 
2013/2014, wie zum damaligen Zeitpunkt gefordert, lediglich allgemeine Handlungsfelder 
ohne Benennung konkreter Ziele und Maßnahmen. 
 
Das Landesverwaltungsamt teilte Mitte 2016 mit, dass es das SEK von 2013/2014 nicht 
mehr als Fördergrundlage anerkennt, da es keine konkreten Maßnahmen -, Kosten - und 
Finanzierungangaben sowie Maßnahmenpriorisierung und deren zeitliche 
Realisierungseinordnung beinhaltet. Im Ergebnis wurde der Hansestadt Stendal auferlegt, 
das fortgeschriebene Stadtentwicklungskonzept 2013/2014 zunächst zum Prioritätsgebiet 
„Stadtsee“ bis zum 30.09.2017 zu überarbeiten bzw. entsprechend den gestellten 
Forderungen zu ergänzen. Andernfalls würden keine weiteren Fördermittel für das 
Stadtseegebiet bewilligt. 
 
Die Handlungsfelder wurden in Reflexion der in der ursprünglichen Fassung des SEK aus 
2002 getroffenen Angaben abstellend auf die aktuell bestehenden Handlungserfordernisse 
bestimmt. 
 
Die Maßnahmenplanung ist auf den heutigen Entwicklungs –bzw. Erkenntnisstand 
ausgerichtet. Je nach Entwicklung und sich ggf. änderndem Handlungsbedarf wird eine 
Anpassung bzw. Fortschreibung erfolgen. Die Liste ist insofern nicht abschließend.  
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

- Planteil      (Anlage 1) 
- Textteil, Punkt 1: Ziele bzw. Handlungsfelder  (Anlage 2) 
- Textteil, Punkt 2: Maßnahmenplanung   (Anlage 3) 
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